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Einleitung

„Als wir den Europäischen Gerichtshof schufen, schwebte uns ein ehrgeiziger Gedanke
vor: Die Verfassungsstruktur der Gemeinschaft mit einem obersten Gericht zu krönen, das
im vollen Sinn des Wortes Verfassungsorgan war, einem Gericht wie der amerikanische
Supreme Court in seiner glänzenden Zeit unter dem Chief Justice John Marshall, unter
dessen Führung die urkundlich kaum skizzierte Verfassung der Vereinigten Staaten in der
Gerichtspraxis Inhalt und Festigkeit gewann. Wir sind nicht enttäuscht worden. Die Ent-
wicklung unserer Gemeinschaft ist nicht denkbar ohne die unabhängige, präzisierende und
konkretisierende, anpassende und Lücken ergänzende, kurz: ohne die führende Leistung
unseres Gerichtshofs.“1

Mit diesen viel zitierten Worten unterstrich der erste Vorsitzende der Kom-
mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) Walter Hallstein
die herausragende Bedeutung, die dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)
bereits wenige Jahre nach der Gründung der Europäischen Gemeinschaften
zugeschrieben wurde. Dass der EuGH seine Aufgaben entsprechend wahr-
nahm, führte in der europarechtlichen Literatur bereits früh zu vielfältigen
Diskussionen über die Frage, wie weit die Kompetenzen des höchsten euro-
päischen Gerichts reichen. Die Frage hat bis heute nicht an Aktualität ver-
loren, was sich insbesondere auch im Rahmen der Diskussionen bezüglich
des Brexits zeigte.2

Dabei ist das Thema keine Besonderheit des Europarechts.3 Vielmehr ver-
sucht die juristische Methodenlehre in den Nationalstaaten Europas die
Grenzen richterlicher Befugnisse herauszuarbeiten, seitdem mit den Schrif-
ten Lockes und Montesquieus das Prinzip der Gewaltenteilung in Abgren-
zung zum Absolutismus entwickelt wurde.4 Die Frage, welchen Grenzen
richterliche Rechtsfortbildung unterliegt und folglich wie zulässige von un-
zulässiger Rechtsfortbildung differenziert werden kann, wird daher auch als
eine der „Ewigkeitsfragen der Jurisprudenz“ bezeichnet.5 Heute wird der

1 Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 110.
2 Es war eine Kernforderung Großbritanniens, nach dem Brexit nicht mehr der

Jurisdiktionsgewalt des Gerichtshofs unterworfen zu sein, FAZ Online v. 12.7.2018,
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-sich-briten-den-handel-nach-dem-brexit-vorst
ellen-15688449.html, zuletzt abgerufen am 16.4.2022.

3 Calliess, Grundlagen, Grenzen und Perspektiven europäischen Richterrechts, NJW
2005, 929, 930.

4 Vgl. Hager, Rechtsmethoden in Europa, 28 Rn. 38.
5 Frowein, Randbemerkungen zu den Grenzen des Richterrechts in rechtsvergleichen-
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Gewaltenteilungsgrundsatz in unterschiedlichen Ausprägungen als notwen-
diger Bestandteil moderner Demokratien betrachtet. Um eine Machtkon-
zentration zu verhindern, sollen die Staatsorgane nicht außerhalb ihres Zu-
ständigkeitsbereiches handeln.

Bezogen auf das nationale Recht steht vor diesem Hintergrund zumeist
die Abgrenzung von Recht und Politik im Zentrum der Diskussion. So wird
insbesondere erörtert, welche Gestaltungsmöglichkeiten nationalen Höchst-
gerichten6 im Rahmen ihrer judikativen Aufgabenwahrnehmung zukommen
dürfen. Da Höchstgerichte im Unterschied zu den anderen Staatsorganen
keiner institutionellen Kontrolle unterliegen, werden die Möglichkeiten, ju-
dikative Kompetenzen zu begrenzen, seit jeher kontrovers diskutiert. Im na-
tionalen Recht ist damit vornehmlich die Frage der horizontalen Machtba-
lance betroffen. Auf europäischer Ebene tritt zu dem Horizontalverhältnis
der Staatsorgane untereinander das Vertikalverhältnis zwischen der Euro-
päischen Union und ihren Mitgliedstaaten hinzu. Da bislang nur eine funk-
tionelle Teilintegration verwirklicht wurde, ist mit jeder Kompetenzüber-
schreitung durch den Europäischen Gerichtshof stets ein Eingriff in die mit-
gliedstaatliche Souveränität verbunden.7

Im Europarecht stellt sich die Frage, welchen Grenzen der EuGH bei
Auslegung und Rechtsfortbildung unterliegt, daher in zweifacher Weise. Es
gilt nicht nur, das Verhältnis des Gerichtshofs zu den anderen europäischen
Organen, sondern ebenso das Verhältnis des Gerichtshofs zu den Mitglied-
staaten zu betrachten.

Eine umfassende Aufarbeitung der Rechtsfortbildungsproblematik im
Europarecht ist bislang nur in wenigen Arbeiten erfolgt und liegt teilweise
schon viele Jahre zurück.8 Die meisten dieser Arbeiten weisen dabei eine
primär methodische Ausrichtung auf und bleiben deshalb eher abstrakt.9

der Betrachtung, in: Doehring (Hrsg.), Richterliche Rechtsfortbildung: Erscheinungsfor-
men, Auftrag und Grenzen, Festschrift der Juristischen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 555, 557.

6 Die mitgliedstaatlichen Gerichtssysteme sind unterschiedlich ausgestaltet. In der
überwiegenden Anzahl der Mitgliedstaaten der Europäischen Union besteht eine eigen-
ständige Verfassungsgerichtsbarkeit (Trennungsmodell), in einigen Mitgliedstaaten wer-
den typische Aufgaben der Verfassungsgerichtsbarkeit jedoch von den allgemeinen Ge-
richten wahrgenommen (Einheitsmodell). Mit der Bezeichnung als „Höchstgerichte“ sol-
len nachfolgend alle Gerichte erfasst werden, denen Letztentscheidungskompetenz zu-
kommt.

7 Vgl. Prechal, Competence Creep and General Principles of Law, REALaw 2010, 5, 6.
8 Insbesondere: Grosche, Rechtsfortbildung im Unionsrecht; Mittmann, Rechtsfortbil-

dung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und die Rechtsstellung der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union; Walter, Rechtsfortbildung durch den EuGH:
Eine rechtsmethodische Untersuchung ausgehend von der deutschen und französischen
Methodenlehre.

9 Zur notwendigen Abstrahierung von allgemeinen Methodenregeln, damit diese ihrem
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Betrachtet man umgekehrt Urteilsanalysen von EuGH-Entscheidungen,
wird aus diesen häufig nicht ersichtlich, welche Methoden der jeweiligen
Kritik zugrunde liegen.10 Dies ist im Europarecht besonders problematisch,
da eine anerkannte Methodenlehre erst im Begriff ist, sich herauszubilden.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die theoretische Diskussion um
die Grundlagen und Grenzen der Auslegung und Rechtsfortbildung des Eu-
roparechts mit einer praktischen Urteilsanalyse zu verknüpfen. Am Beispiel
der zur Unionsbürgerschaft ergangenen Rechtsprechung sollen die Ausle-
gungs- und Rechtsfortbildungsmethoden, denen sich der EuGH bedient, kri-
tisch gewürdigt werden. Das Thema der Unionsbürgerschaft ist insoweit in
besonderer Weise geeignet. Denn der maßgeblich durch Rechtsfortbildung
geprägte Status der Unionsbürger11 gehört zu den schillernsten Entwicklun-
gen des Europarechts während der letzten Jahrzehnte.12 Die Rechtspre-
chungsentwicklung hat einerseits bei vielen Autoren die Hoffnung geweckt,
die europäische Integration durch die besondere Rechtsstellung der Uni-
onsbürger weiter zu stärken, andererseits wurden weitreichende Urteile des
Gerichtshofs mitunter stark kritisiert, da sie methodisch schwer nachvoll-
ziehbar erschienen.13

In einem theoretischen Methodik-Teil wird zuerst der derzeitige wissen-
schaftliche Stand zur sich stetig entwickelnden europäischen Methodenlehre
und der durch diese definierten Grundlagen und Grenzen von Auslegung
und Rechtsfortbildung herausgearbeitet (Teil 1, §§ 1–5). Nachfolgend wird
die Rechtsprechungslinie hinsichtlich der Schöpfung der Unionsbürger-
schaft dargestellt und vor dem Hintergrund der Ergebnisse des methodischen
Teils analysiert. Zur Einordnung des Themenkomplexes erfolgt zunächst ein
kurzer historischer Abriss der Entwicklung des unionsbürgerschaftlichen
Status (Teil 2, § 6), bevor die Rechtsprechung in drei wesentlichen, den
Charakter der Unionsbürgerschaft prägenden Bereichen analysiert wird: Zu-
nächst werden Erwerb und Verlust der Unionsbürgerschaft untersucht

Entlastungsauftrag gerecht werden können, Reimer, Juristische Methodenlehre, 39 Rn. 38;
kritisch zur abstrakten Analyse der Rechtsfortbildungsthematik: Horsley, Reflections on
the Role of the Court of Justice as the “Motor” of European Integration: Legal Limits to
Judicial Lawmaking, CMLR 2013, 931, 939.

10 Griller, in: Lienbacher (Hrsg.), Verfassungsinterpretation in Europa, 124 m.w.N. Vgl.
insoweit auch Höpfner und Rüthers, nach welchen mit der einzelfallbezogenen Kritik nicht
an der Ursache angesetzt werde, sondern nur Symptome bekämpft würden, Höpfner/Rü-
thers, Grundlagen einer europäischen Methodenlehre, AcP 2009, 1, 3.

11 Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form
verallgemeinernd verwendet und bezieht sich auf alle Geschlechter.

12 Vgl. Schmahl/Jung, Die Unionsbürgerschaft: Ein komplexes Rechtsinstitut mit weit-
reichenden Folgen, Jura 2016, 1272, 1272.

13 Vgl. zur umfangreichen Diskussion: Kochenov (Hrsg.), EU Citizenship and Federa-
lism: The Role of Rights.
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(Teil 2, § 7 B. I.), hiernach die Problematik der Verknüpfung von Unions-
bürgerschaft und allgemeinem Diskriminierungsverbot analysiert (Teil 2,
§ 7 B. II.) und danach auf die Kernbereichsrechtsprechung eingegangen
(Teil 2, § 7 B. III.). Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse (Teil 3).

Da das kodifizierte Unionsrecht im Hinblick auf die dieser Arbeit zu-
grunde liegende Thematik vielfachen Änderungen unterlag, wurde eine Syn-
opse der wichtigsten Normen des Primär- und Sekundärrechts angefertigt
und als Anhang beigefügt. Die Synopse ermöglicht es, während der Lektüre
der analysierten Urteile das zum jeweiligen Entscheidungszeitpunkt geltende
Recht schnell zu erfassen. Außerdem können insoweit die schrittweisen Än-
derungen des Rechts und insbesondere das Zusammenwirken zwischen dem
Gerichtshof und dem Unionsgesetzgeber nachvollzogen werden. Das Pri-
märrecht betreffend sind darüber hinaus die jeweiligen aktuellen Normen in
Klammern auch in den Text der Arbeit eingearbeitet.



Teil 1

Theoretische Grundlagen





§ 1

Rechtstheoretische Grundlagen

Mit dieser Arbeit soll die Urteilsfindung bzw. -begründung1 des EuGH pri-
mär aus methodischer Sicht untersucht werden. Daher gilt es zunächst fest-
zustellen, inwieweit die juristische Methodenlehre geeignete Instrumente zur
Bewertung der Arbeitsweise des höchsten europäischen Gerichts bereitstellt.

Insoweit erscheint freilich problematisch, dass bis heute nicht abschlie-
ßend geklärt ist, welche Funktionen einer juristischen Methodenlehre zu-
kommen oder zukommen sollten. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass es
in kodifizierten Rechtssystemen im Streitfall dem Richter obliegt, die von der
legislativen Gewalt geschaffenen Gesetze auszulegen und anzuwenden.2

Denknotwendig sind die vom Gesetzgeber erzeugten Normen inhaltlich un-
bestimmt3 und alle Versuche, die Unbestimmtheit der Normen hinsichtlich
ihrer graduellen Unterschiede sinnvoll zu kategorisieren und daraus Folgen
für die gesetzliche Bindungswirkung abzuleiten, mussten erfolglos bleiben.4

1 Ältere Methodenlehren stellen vorrangig auf das Finden der richtigen Lösung ab,
neuere Methodenlehren rücken eher die Urteilsbegründung in den Mittelpunkt ihrer Ana-
lyse, Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 72. Zur Problem- und Perspektivenab-
hängigkeit der Methodenlehre: Reimer, Juristische Methodenlehre, 26 f., welcher einen
starken Zusammenhang von Herstellungs- und Darstellungsvorgang sieht.

2 Unstreitig muss die juristische Methodenlehre neben der Auslegung und Anwendung
der Gesetze durch die Judikative auch die Auslegung und Anwendung durch die Exekutive
umfassen. Darüber hinaus sind auch die Rechtsquellenerzeugung durch den Gesetzgeber
sowie untergesetzliche Normgebung als von der juristischen Methodenlehre umfasst anzu-
sehen, Reimer, Vielfalt und Einheit juristischer Methode, in: Gödicke/Hammen/Schur et
al. (Hrsg.), Festschrift für Jan Schapp zum siebzigsten Geburtstag, 431, 432. Vgl. auch
Komárek, in: Arnull/Chalmers (Hrsg.), The Oxford Handbook of European Union Law,
28. Nachfolgend steht die justizbezogene „klassische Methodenlehre“ im Zentrum, da
diese Kernstück der nachfolgenden (Urteils-)Analyse ist.

3 Grimmel, Judicial Interpretation or Judicial Activism? The Legacy of Rationalism in
the Studies of the European Court of Justice, ELJ 2012, 518, 529; vgl. auch Reimer,
Juristische Methodenlehre, 32.

4 So unterschied z.B. Savigny grundlegend zwischen gesunden und mangelhaften Ge-
setzen, von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts Band I, 222 zitiert nach Hager,
Rechtsmethoden in Europa, 25 Rn. 29 f. Kelsen unterschied einen bindenden Kernbereich
des Rechts und einen Bereich, indem der Richter rechtspolitische Entscheidungen treffen
könne. Ähnlich unterschied später auch Hart zwischen dem Bedeutungskern und einem
Schattenbereich. Zum Ganzen: Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 35. Kritisch
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Die Unbestimmtheit der Normen führt dazu, dass richterliche Urteile nicht
ohne Wertentscheidungen gefällt werden können.5 Mit der Entscheidung
vollzieht der Richter, soweit möglich, die gesetzlichen und sonstigen recht-
lichen Wertungen nach und entwickelt im Übrigen seine eigene Einschätzung
aus dem Rechtssystem heraus.6 Er verleiht der in Rede stehenden Norm
hierdurch genauere Konturen, führt eine unbestimmte Norm also im jewei-
ligen Anwendungsfall der Bestimmtheit zu.7

Im eben beschriebenen Prozess kann die juristische Methodenlehre an der
Schnittstelle zwischen Legislative und Judikative ansetzen. Die spezifischen
Implikationen der Methodenlehre für die Urteilserzeugung sind jedoch un-
klar. In der Vergangenheit und teilweise bis heute wurde und wird mit einer
strengen Methodenlehre und der dadurch erzielten engen Bindung an gesetz-
liche Vorgaben die Hoffnung verbunden, richterliche Willkür weitestgehend
zu begrenzen.8 Nur über das enge Korsett der Methodenlehre könne der
Gesetzesbindung in kodifizierten Rechtssystemen und damit dem Grundsatz
der Gewaltenteilung als zentralem Element der Rechtsstaatlichkeit genügt
werden.9 Darüber hinaus ordne die Methodenlehre rechtliche Argumente
und könne damit die Gleichbehandlung gleich gelagerter Sachverhalte er-
möglichen und dadurch Rechtssicherheit gewährleisten.10 Auch in der Tra-
dition des Common Law wird der Bindung an Präjudizien seit dem 19. Jahr-
hundert hohe Bedeutung beigemessen, um die rechtsschöpferischen Mög-
lichkeiten des Richters zu begrenzen.11

unter Berufung auf die Gebrauchstheorie der Bedeutung auch: Griller, in: Lienbacher
(Hrsg.), Verfassungsinterpretation in Europa, 126 f.

5 Vesting, Rechtstheorie, 118 Rn. 195; vgl. auch Everling, Rechtsvereinheitlichung
durch Richterrecht in der Europäischen Gemeinschaft, RabelsZ 1986, 193, 200; vgl.
ebenso Möllers, Gewaltengliederung, 95. Zum Problem des hermeneutischen Zirkels: Mar-
tens, Methodenlehre des Unionsrechts, 119.

6 Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 47.
7 Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 49.
8 Fleischer, Europäische Methodenlehre: Stand und Perspektiven, RabelsZ 2011, 700,

701; vgl. auch Komárek, in: Arnull/Chalmers (Hrsg.), The Oxford Handbook of European
Union Law, 29.

9 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie und Juristische Methodenlehre, 408 Rn. 649 f.;
Höpfner, Die systemkonforme Auslegung, 141.

10 Vgl. Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie und Juristische Methodenlehre, 409
Rn. 650; ähnlich auch Buck, Über die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Euro-
päischen Gemeinschaft, 26 f.

11 Hager, Rechtsmethoden in Europa, 92 Rn. 16. Auch in den USA gilt das Prinzip der
stare decisis, die Präjudizienbindung ist dort jedoch insgesamt schwächer als in England,
Hager, Rechtsmethoden in Europa, 107 Rn. 53; vgl. auch Colby, The Sacrifice of the New
Originalism, Geo.L.J. 2011, 713, 714, vgl. ebenso Frowein, Randbemerkungen zu den
Grenzen des Richterrechts in rechtsvergleichender Betrachtung, in: Doehring (Hrsg.),
Richterliche Rechtsfortbildung: Erscheinungsformen, Auftrag und Grenzen, Festschrift
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Da die einzelnen Instrumente der Methodenlehre jedoch selbst deutungs-
offen sind und auch das jeweilige Gewicht der einzelnen Auslegungsmetho-
den im konkreten Anwendungsfall unklar ist12, scheint es, als ob der findige
Rechtsanwender jedes beliebige Auslegungsergebnis über die entsprechende
Implementierung der verschiedenen Auslegungsmethoden rechtfertigen
kann.13 Auch für das Common Law wird angemerkt, dass stets das nachfol-
gende Gericht interpretiert und festlegt, was ratio decidendi des vorausge-
gangenen Urteils war und hierbei einen gewissen Entscheidungsspielraum
hat.14 Außerdem sei es den Richtern möglich, der Präjudizienbindung etwa
mit Hilfe eines geschickten distinguishing zu entfliehen.15 Handele es sich bei
dem zu entscheidenden Fall um einen sogenannten case of first impression,
d.h. um einen Fall für den Präzedenzurteile fehlen, müsse der Richter oh-
nehin unter Rückgriff auf allgemeine Rechtsprinzipien entscheiden. Auch
wenn die Entscheidung unter Berücksichtigung der jeweiligen Folgen ge-
troffen werde und sich grundsätzlich konsistent in die bisher ergangene
Rechtsprechung einfügen müsse, verfüge der Richter in diesen Fällen über
einen weiten Ermessensspielraum.16

Diese Annahmen führten bei vielen Autoren zu einer tiefgreifenden Me-
thodenkritik:17 Die Leistungsfähigkeit der Methodenlehre werde deutlich
überschätzt.18 Recht einhellig wird daher mittlerweile vertreten, dass die ju-
ristische Methodenlehre richterliche Entscheidungen nicht vollends deter-
minieren, sondern allenfalls strukturieren könne.19 Von einigen Autoren wird
im Rahmen der Debatte über die Möglichkeiten der Begrenzung richterlicher
Macht sogar eine gänzliche Abkehr von der Methodenlehre postuliert.20 In

der Juristischen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
555, 555.

12 Hager, Rechtsmethoden in Europa, 42 Rn. 77.
13 Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, 16 und 40 f.; vgl. hierzu auch umfassend

im Hinblick auf die Entwicklung des Zivilrechts zur Zeit des Nationalsozialismus Rüthers,
Die unbegrenzte Auslegung: zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialis-
mus.

14 Hager, Rechtsmethoden in Europa, 96 Rn. 26.
15 Lord Hope of Craighead, Method and Results – The Place of Case Law in the Legal

System of the UK, in: Schulze/Seif (Hrsg.), Richterrecht und Rechtsfortbildung in der
Europäischen Rechtsgemeinschaft, 145, 155.

16 Hager, Rechtsmethoden in Europa, 111 Rn. 67.
17 Vgl. Engisch, Subsumtion und Rechtsfortbildung, in: Doehring (Hrsg.), Richterliche

Rechtsfortbildung: Erscheinungsformen, Auftrag und Grenzen, Festschrift der Juristi-
schen Fakultät zur 600-Jahr-Feier der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 3, 9; Mar-
tens, Methodenlehre des Unionsrechts, 15; im Hinblick auf die Verfassungsinterpretation:
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 23 Rn. 57 f.

18 Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Britz/Koriath/
Kunz et al. (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung, 231, 233.

19 Vgl. beispielhaft Hart, Der Begriff des Rechts, 150.
20 Vgl. Hager, Rechtsmethoden in Europa, 296 f., der die richterliche Machtbegrenzung

durch juristische Selbstbescheidung und juristische Dialektik erreichen will.
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moderneren Ausarbeitungen wird außerdem vielfach dafür geworben, ab-
seits des juristischen Methodenkanons andere Faktoren in den Blick zu neh-
men, die die richterliche Entscheidungsfindung maßgeblich beeinflussen.
Hierzu lassen sich institutionelle Gegebenheiten, soziale Zwänge und sons-
tige empirisch belegbare Einflüsse zählen, die bewusst oder unbewusst bei der
Ausübung der Richtertätigkeit eine Rolle spielen.21

Auch wenn die faktische Relevanz außerrechtlicher Entscheidungsgründe
zweifellos nicht bestritten werden kann und daher auch ihre wissenschaftli-
che Aufarbeitung Erkenntnisgewinne bereithalten wird, kann diesen außer-
rechtlichen Faktoren gerade keine normative Wirkkraft zugesprochen wer-
den.22 Aus normativer Perspektive dürfen außerrechtliche Faktoren die Ent-
scheidungsfindung und -begründung nur im Rahmen der rechtlich definier-
ten Grenzen beeinflussen. Soweit juristische Methoden also normative Wir-
kung entfalten, ist eine methodische Analyse der Rechtsprechung
gerechtfertigt und auch erforderlich. Doch inwieweit kommt einer europä-
ischen juristischen Methodenlehre normative Wirkkraft zu?

Für den normativen Charakter von Methodenregeln spricht in erster Li-
nie, dass über angewandte Methoden im Allgemeinen bzw. Interpretation im
Besonderen Macht ausgeübt wird. Denn der materielle Gehalt einer Rechts-
ordnung bestimmt sich nicht allein durch ihre theoretische Konzeption, son-
dern vielmehr durch das tatsächlich angewandte Recht.23 Darüber hinaus
erlässt der jeweilige Gesetzgeber Rechtsnormen vor dem Hintergrund eines
gewissen Methodenverständnisses.24 Auch ein Blick in die unterschiedlichen
europäischen Rechtssysteme zeigt, dass jeder Rechtskultur eine gewisse me-
thodische Vorgehensweise im Rahmen der richterlichen Entscheidungsfin-
dung immanent ist und eine Abkehr von jeglichen Methodenregeln realitäts-
fremd wäre. Insoweit lässt sich eine gewisse normative Kraft europarechtli-
cher Methodenregeln auch aus den gemeinsam überlieferten Rechtstraditi-
onen der europäischen Mitgliedstaaten ableiten.25 So ist etwa im deutschen
Recht Rechtsbeugung gem. § 339 des Strafgesetzbuches (StGB) strafbar26

21 Vgl. Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Britz/Ko-
riath/Kunz et al. (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung, 231, 251 f.; umfassend: Vermeule,
Judging under Uncertainty; vgl. auch Reimer, Vielfalt und Einheit juristischer Methode,
in: Gödicke/Hammen/Schur et al. (Hrsg.), Festschrift für Jan Schapp zum siebzigsten
Geburtstag, 431, 434.

22 A.A. wohl Hassemer, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in:
Britz/Koriath/Kunz et al. (Hrsg.), Festschrift für Heike Jung, 231, 252.

23 Reimer, Juristische Methodenlehre, 43 Rn. 46 m.w.N.
24 Reimer, Juristische Methodenlehre, 49 Rn. 57.
25 Kritisch: Bobek, Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU, E.L.Rev. 2014,

418, 419.
26 Nach überwiegender Ansicht kommt eine Rechtsbeugung i.S.v. § 339 StGB nach der

objektiven Theorie in Betracht, wenn das Recht objektiv falsch angewandt wird. Rechts-
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